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Joachim Ragnitz *

Auf die lange Bank geschoben:  
Zum Abschlussbericht der Kommission 
„Verlässlicher Generationenvertrag“1

Die Bundesregierung hat die Kommission „Verlässlicher Generationenvertrag“ damit beauftragt, Empfeh-
lungen zur Sicherung der Nachhaltigkeit der Rentenfinanzen zu entwickeln. Der Kommissionsbericht 
bleibt deutlich hinter den hochgesteckten Erwartungen zurück. Die vorgeschlagenen Maßnahmen werden 
die Finanzierungsprobleme der Gesetzlichen Rentenversicherung nicht lösen, sondern führen letzten 
Endes nur dazu, dass der Bundeszuschuss an die Rentenversicherung erhöht werden muss. Ohne eine 
weitere Verlängerung der Lebensarbeitszeit wird sich das Finanzierungsproblem der Rentenversicherung 
nicht lösen lassen, da es für die erwerbsfähige Generation unerheblich ist, ob sie über Steuern oder 
 Sozialversicherungsbeiträge für die Rentner aufzukommen hat.

In ihrem Koalitionsvertrag2 hatte die Große Koalition aus
CDU/CSUundSPDdieEinsetzungeinerRentenkommission
„VerlässlicherGenerationenvertrag“vereinbart,dieEmpfeh-
lungenfürdienachhaltigeSicherungundFortentwicklungder
bestehendenAlterssicherungssysteme(GesetzlicheRenten-
versicherung,betrieblicheAlterssicherungundprivateAlters-
vorsorge)vorlegensollte.Insbesonderesollteesdarumgehen,
dieStellschraubenderGesetzlichenRentenversicherung(GRV)
ineinlangfristigtragfähigesGleichgewichtzubringen,ohne
dieBeitragszahlerzuüberfordernoderdiePartizipationder
RentneranderallgemeinenWirtschaftsentwicklung zuge-
fährden. Die Kommission hat ihren Abschlussbericht vor
 wenigen Wochen3vorgelegt–wasaberangesichtsderaktu-
ellenDiskussionumdieFolgenderCoronapandemieinder
öffentlichenWahrnehmung indenHintergrundgerückt ist.
AngesichtsderlangfristigenBedeutungdesThemasistdies
bedauerlich.

Worumgehtes?DieBevölkerunginDeutschlandwirdin
denkommendenJahrzehntenmassivaltern,weildieGebur-
tenrate schon seit dem Ende der 1960er Jahre unter dem
Bestandserhaltungsniveau von zwei Kindern je Frau liegt.
Aktuellliegtsiebeiknapp1,6KindernjeFrau.JedeGenera-
tionistdamitumbeinaheeinViertelkleineralsdiejeweilige
Elterngeneration,wasdazuführt,dassdieZahlderPersonen
imerwerbsfähigenAlterzumindestfüreineÜbergangsphase
schneller zurückgeht als die Zahl der Rentner: Der Alters-
koeffizient,derdieRelationdieserbeidenGrößenausdrückt,
wirddeshalbnachder14.KoordiniertenBevölkerungsvoraus-
berechnung des Statistischen Bundesamtes von derzeit etwa 
36biszumEndeder2030erJahreaufdannrund54zuneh-
men.4ReichendieSteuer-undBeitragszahlungeneinerPer-
sonimerwerbsfähigenAlterheutenochzurDeckungderEin-
kommenvondreiPersonen imRentenalteraus,sokönnen
damit zum Ende des kommenden Jahrzehnts nur noch zwei 
Rentnerfinanziertwerden.Esistoffenkundig,dassdiesbei
grundsätzlicherBeibehaltungdesbestehendenSystemsder
GRV(BeschäftigtefinanzierendurchihrelaufendenRenten-

versicherungsbeiträgeundSteuerndielaufendenRentenaus-
zahlungen an die ältere Generation) nur aufrechterhalten
werden kann, wenn entweder die Rentenversicherungsbei-
träge bzw. die steuerfinanzierten Bundeszuschüsse an die
GRVangehobenwerden,die(relative)Rentenhöheabgesenkt
wird oder die Lebensarbeitszeit verlängert wird.

Im ersten Fall trägt allein die jeweilige Erwerbsgenera-
tion die Last, im zweiten Fall die jeweilige Rentnergeneration, 
undimdrittenFalldiekünftigenRentner(wasdenheutigen
Erwerbstätigenentspricht).5 Eine andere Lösung gibt es grund-
sätzlichnicht,solangemannichtvomgeltendenGrundsatz
der „Beitragsäquivalenz“ in der GRV abweichen will.6 Denn 
auch wenn man kurzzeitig Entlastung durch eine Erhöhung 
der Erwerbsquote, durch Einbeziehung von Beamten und 
SelbständigenindieGRVoderauchdurchvermehrteZuwan-
derung von Erwerbspersonen nach Deutschland schaffen
könnte,werdendieselangfristigaucheigeneRentenansprü-
cheerwerben,sodassdasProblemderfehlendenNachhaltig-
keitderGRVlediglichzeitlichverschoben,abernichtgelöst
würde.

DieRentenkommissionstelltdieseTatbeständezutref-
fenddar,dieEmpfehlungen,diesiedarausableitet,sindaber
kaum geeignet, für die genannten Probleme der GRV eine
Lösungzufinden.Dieswirderkennbar,wennmandievonder
Kommission„VerlässlicherGenerationenvertrag“vorgeschla-
genen Maßnahmen im Detail betrachtet. Relevant sind in 
diesemZusammenhangdabeilediglichdiebeidenfolgenden
Empfehlungen7:

    Dasderzeitige Systemder „verbindlichen“bzw. „pers-
pektivischen“HaltelinienfürRentenniveauundBeitrags-
satz soll auch nach 2025 beibehalten werden. Dabei wird 
für die verbindliche Haltelinie des Standardrentenni-
veaus(vorSteuern)biszumJahr2032eineSpannbreite
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von 44% bis 49% des durchschnittlichen verfügbaren
Einkommens(aktuell:48%)vorgeschlagen,fürdenBei-
tragssatzeinWertvon20%bis24%(aktuell:20%).8 Damit 
sollen die Belastungen der zunehmenden Alterung ganz 
offenkundigzwischenBeitragszahlernundRentnernge-
teilt werden. Letzten Endes erscheint dies auch durchaus 
vertretbar. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die 
GenerationderBeitragszahlerzusätzlichauchdurchdie
FinanzierungdessteuerfinanziertenBundeszuschusses
andieGRVüberproportionalbelastetist,dernachden
SchätzungenderKommissionindenkommendenJahren
ohnehin deutlich steigen wird.9

Kritischistallerdingszusehen,dassdieSpannbreitenfürSi-
cherungsniveau und Beitragssatz recht breit angelegt sind 
undnurfüreinekurzeFrist(7Jahre)vorgegebenwerdensollen.
WiedievonderKommissionvorgelegtenProjektionsrechnun-
gen zeigen, wird das Rentenniveau schon zur Mitte der 2030er 
JahreunterdieUntergrenzedesvorgeschlagenenKorridors
fallen.InsoweiterfülltdieKommissionandieserStelleihren
Auftragganzoffensichtlichnicht,VorschlägefürdieStabilisie-
rungdesRentensystemsinderlangenFristvorzulegen.

    DerbereitsexistierendeSozialbeiratsollnachdenVor-
stellungen der Kommission10 zu einem „Alterssiche-
rungsbeirat“ weiterentwickelt werden. Dieser soll u. a. 
EmpfehlungenzudenHaltelinienundzurweiterenAn-
passungdesRenteneintrittsaltersabgeben,jedocherst
zuBeginndesJahres2026.MitBlickaufdiePlanungssi-
cherheitvonUnternehmenundVersichertenerscheint
dieszuspät.

WeitereAnpassungenzurSicherungderNachhaltigkeitdes
AlterssicherungssystemswerdenvonderKommissionzwar
diskutiert;eswerdenjedochkeine(abschließenden)Empfeh-
lungen abgegeben:

     Als erste Möglichkeit wird eine Beschränkung des Ren-
tenzuwachsesfürdieBestandsrentneraufdieInflations-
rate diskutiert.11 Dies hätte zur Folge, dass zwar die reale 
KaufkraftderRentenerhaltenbliebe,jedochdieBezieher
von Altersrenten nicht mehr an den allgemeinen Wohl-
fahrtssteigerungen (wie seit der Rentenreform 1957
praktiziert)partizipierenkönnten.DieBestandsrentner
hätten somit im Vergleich zum geltenden Recht einen
höheren Beitrag an den Kosten der Alterung zu über-
nehmen,derBeitragssatzkönnteaufniedrigeremNiveau
stabilisiertwerden.Problematischerscheintallerdings,
dassnachdemdiskutiertenKommissionsmodelldieAn-
passungderRentenanwartschaftenweiterhinentspre-
chendder Lohnsteigerungenerfolgen soll, sodassdie
individuelle Rentebei gleicher Entgeltpunktzahl umso
höherausfällt, jespäterderRenteneintritterfolgt.Das
Prinzip der „Teilhabeäquivalenz“ würde damit außer
Kraftgesetzt.Diessprächeeherdafür,denAnstiegdes
RentenwertsfüralleGruppen(BestandsrentnerundNeu-
rentner)zubegrenzen,z.B.durcheinestärkereBerück-
sichtigung des Nachhaltigkeitsfaktors in der Renten-
anpassungsformel.12

    Seltsamkurz fallendieÜberlegungenderKommission
zurAnpassungderRegelaltersgrenzeabdemJahr2031
aus. Zugestanden wird lediglich, dass angesichts weiter 
steigenderLebenserwartungdiefinanzielleTragfähigkeit
umlagefinanzierterRentensystemenichtgewährleistet
ist;13weitergehendeSchlussfolgerungenwerdenhieraus
abernichtgezogen.Vielmehrwirddaraufverwiesen,dass
bei einer Entscheidung hierüber die Arbeitsmarktbe din-
gungenfürältereBeschäftigtesowiefürbesondereRisi-
kogruppen(z.B.fürPersonenmitkörperlichanspruchs-
vollen Tätigkeiten) besonders berücksichtigt werden
müsstenunddassauchdie„sozialdifferenzielle“Lebens-
erwartung(alsodassbestimmtePersonengruppenauf-
grundihrerEinkommenssituationoderihrerBerufswahl
einegeringeLebenserwartungaufweisenunddeswegen
inihrerGesamtlebenszeitniedrigereRentenauszahlun-
genhinzunehmenhabenalsGruppenmit längerer Le-
benserwartung)beieinerEntscheidungsfindungeinzu-
beziehensei.EmpfehlungenzurweiterenAnhebungder
Regelaltersgrenze sollen hingegen dem noch zu grün-
dendenAlterssicherungsbeirat(abdemJahr2026)vor-
behalten bleiben. Man kann sich des Eindrucks nicht 
erwehren,dassdieKommissionsmitglieder14 angesichts 
unterschiedlicher Interessenlagen sich an dieser Stelle 
nichtzueinerklarerenEmpfehlunghabendurchringen
können und deswegen die Entscheidung hierüber vertagt 
haben.15

    Die in der öffentlichen Diskussion vielfach geforderte
 obligatorische Einbeziehung von Selbständigen und Be-
amtenindieGRVwirdvonderKommission16 aus gutem 
Grundabgelehnt.AbgesehenvontechnischenSchwierig-
keitenwürdediesbestenfallskurzfristigdieFinanzlage
der Rentenversicherung entspannen, da dem länger-
fristigdannhöhereRentenausgabengegenüberstehen.
ZudemdürfteselbstdertemporäreEinspareffektfürdie
öffentlichenHaushalteinsgesamtwenigerstarkausfallen
alsvielfachvermutet,daderBundundaucheinigeLän-
derbereitsheutefürdiekünftigenPensionslastenihrer
BeamteneineVersorgungsrücklageaufbauen.

    SchließlichbeschäftigtsichdieKommission–wennauch
eheramRande–mitderbetrieblichenAltersvorsorgeso-
wiederFörderungprivaterVorsorge.DieEmpfehlungen
beschränkensichaberimWesentlichenaufPrüfanträge;
Entscheidungen(z.B.überdieEinführungeinerPflicht
zur zusätzlichen Altersvorsorge) sollen nach Kommis-
sionsauffassungerstnachdemJahr2025beschlossen
werden.

AllesinallembleibtderKommissionsberichtdamithinterden
Erwartungenzurück,diederKoalitionsvertraggeweckthat.
Die vorgeschlagenen Maßnahmen werden die Finanzierungs-
probleme der GRV nicht lösen, sondern verschieben sie
bestenfallsaufdieBundesebene,dadieFestlegungverbind-
licher Haltelinien für Beitragssatz und Rentenhöhe letzten
Endesdazuführt,dassderBundeszuschussandieRentenver-
sicherungerhöhtwerdenmuss–mitVerteilungs-undWachs-
tumswirkungen, die von der Kommission überhaupt nicht
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thematisiertwerden.DievonderKommissionangeführten
Projektionsrechnungen zeigen, dass der Finanzbedarf der
GRVselbstdannstarkzunehmenwird,wennkeineweiterge-
hendenReformenumgesetztwerden.Dassesfürdieerwerbs-
fähige Generation allerdings unerheblich ist, ob sie über
Steuern oder Sozialversicherungsbeiträge für die Rentner
aufzukommenhat,wirdnichtthematisiert–allenfallsspricht
füreineverstärkteSteuerfinanzierungderRente,dassdamit
die Finanzierungslasten breiter verteilt werden können;
systemgerechtistdiesabernicht.

BegründetwirdderVerzichtaufweitergehendeEmpfeh-
lungen damit, dass diese „komplexe Folgewirkungen nach
sichziehenwürden,die(…)teilweisepositiv,imHinblickauf
andere Auswirkungen aber auch negativ bewertet wurden.“17  
Dass es zu solchen Folgewirkungen kommt, ist dabei nicht 
weiterverwunderlich;dassdieKommissionsichabernicht
einmalzuEmpfehlungenhatdurchringenkönnen(diejanoch
keinepolitischeEntscheidungimplizieren),istärgerlich.Ihrem
AuftragwurdedieKommissiondamitganzoffenkundignicht
gerecht.Eswäreschön,wenneswenigstensinder(wissen-
schaftlichenundpolitischen)ÖffentlichkeitimNachgangzu
einer Diskussion käme, die dieses so wichtige Thema weiter-
bringt und Lösungen vorbereitet, die dann weit vor dem Jahr 
2026(demvonderKommissiongenanntenDatum)umgesetzt
werden können.
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